
Stand: Februar 2024

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

1 Bürger 1 Schreiben vom 20.10.2020

Als Eigentümer der Liegenschaft Königsteiner Straße ... werden folgende Einwendungen 
vorgebracht:

Eingegangen am 21.10.2020

1,1 Betrifft ausschließlich Abwägung BP Nr. 50 
Teilbereich I und III:

Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Bebauungsplan Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße " Teilbereich I und III

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB / Abwägung

Stadt Bad Soden am Taunus

Planergruppe ASL - Heddernheimer Kirchstraße 10 - 60439 Frankfurt a.M. 1



Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

1,2 Trennungsgrundsatz:

Festsetzung Mischgebiet anstatt Gewerbegebiet:

Das Anwesen des Betroffenen ist, wie weite Teile des Teilgebietes 

I, durch gewerbliche Nutzungen geprägt. Im Regionalen 

Flächennutzungsplan ist die Fläche des gesamten Teilgebiet I als 

Gewerbefläche Bestand dargestellt.

Ziel der Regionalplanung sowie der Stadt Bad Soden am Taunus 

ist es, die wenigen gewerblich nutzbaren Flächen in der Stadt 

abzusichern. Die Ausweisung als Mischgebiet würde dem Bestand 

und dem o.g. Zielen entgegenstehen. 

Im November 2023 wurde von der Dr. Gruschka 

Ingenieurgesellschaft eine schalltechnische Untersuchung 

durchgeführt. Bezüglich des Verkehrslärms kommt der Gutachter 

zum Ergebnis, dass es in den randlichen Lagen entlang der 

Königsteiner Straße zur Überschreitung der Orientierungswerte  

der DIN 18005 kommt. Zur Kon-fliktbewältigung schlägt der 

Gutachter passive Maßnahmen an Gebäuden vor.

Bezüglich des Gewerbelärms stellt der Gutachter im Rahmen einer 

Überprüfung auf Geräuschkontigentierung gemäß DIN 45691/12 

folgendes fest:

"Eine Kontingentierung der zulässigen Gewerbelärm-emissionen 

gemäß DIN 45691 /12 ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht 

erforderlich. 
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

1,2 Die Planung genügt im Hinblick auf die umliegenden 
Gewerbegebiete sowohl formal als auch faktisch dem 
Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG /11/.

Die Anforderungen der TA Lärm /7/ an den Schall-
immissionsschutz sind erfüllt und es kommt zu keinem 
Immissionskonflikt zwischen den bestehenden Gewerbe-gebieten 
und dem geplanten Vorhaben.

Durch das geplante Vorhaben resultieren damit keine 
Einschränkungen bestehender und zukünftiger Betriebe und 
Anlagen über das bereits heute bestehende Maß hinaus."

Somit wird deutlich, dass sich im Hinblick auf den Schallschutz 
keine Ausweisung des Plangebietes GE 5 als Mischgebiet 
erforderlich ist.

Die u. U. im Zuge von z. B. Baugenehmigungs- oder 
Nutzungsänderungsverfahren von Betrieben und Anlagen 
erforderlichen Lärmimmissionsprognosen können ohne 
Geräuschkontingentierung auf der Grundlage der TA Lärm erstellt 
werden (z. B. unter Beachtung des -6 dB(A)-Kriteriums nach Ziff. 
3.2.1 der TA Lärm).

Den Bedenken und Anregungen wird nicht gefolgt.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2 Bürger 2 Schreiben vom 25.11.2020

Als Vertreter des Eigentümers Fa. … der Liegenschaft Königsteiner Straße ..., 65812 Bad 
Soden werden folgende Einwendungen vorgebracht:

Eingegangen am 26.11.2020

2,1 Betrifft ausschließlich Abwägung BP Nr. 50 
Teilbereich I und III:

Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,2
Festsetzung Mischgebiet anstatt Gewerbegebiet:
Das Anwesen des Betroffenen ist, wie weite Teile des Teilgebietes
I, durch gewerbliche Nutzungen geprägt. Im Regionalen
Flächennutzungsplan ist die Fläche des gesamten Teilgebiet I als
Gewerbefläche Bestand dargestellt.

Ziel der Regionalplanung sowie der Stadt Bad Soden am Taunus
ist es, die wenigen gewerblich nutzbaren Flächen in der Stadt
abzusichern. Die Ausweisung als Mischgebiet würde dem Bestand
und dem o.g. Zielen entgegenstehen. 

Im November 2023 wurde von der Dr. Gruschka
Ingenieurgesellschaft eine schalltechnische Untersuchung
durchgeführt. Bezüglich des Verkehrslärms kommt der Gutachter
zum Ergebnis, dass es in den randlichen Lagen entlang der
Königsteiner Straße zur Überschreitung der Orientierungswerte
der DIN 18005 kommt. Zur Kon-fliktbewältigung schlägt der
Gutachter passive Maßnahmen an Gebäuden vor.

Bezüglich des Gewerbelärms stellt der Gutachter im Rahmen einer
Überprüfung auf Geräuschkontigentierung gemäß DIN 45691/12
folgendes fest:

"Eine Kontingentierung der zulässigen Gewerbelärm-emissionen

gemäß DIN 45691 /12 ist im Rahmen der Bauleitplanung nicht

erforderlich. 
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,2

Die Planung genügt im Hinblick auf die umliegenden

Gewerbegebiete sowohl formal als auch faktisch dem

Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG /11/.

Die Anforderungen der TA Lärm /7/ an den Schall-

immissionsschutz sind erfüllt und es kommt zu keinem

Immissionskonflikt zwischen den bestehenden Gewerbe-gebieten

und dem geplanten Vorhaben.

Durch das geplante Vorhaben resultieren damit keine

Einschränkungen bestehender und zukünftiger Betriebe und

Anlagen über das bereits heute bestehende Maß hinaus."

Somit wird deutlich, dass sich im Hinblick auf den Schallschutz
keine Ausweisung des Plangebietes GE 5 als Mischgebiet
erforderlich ist.

Die u. U. im Zuge von z. B. Baugenehmigungs- oder
Nutzungsänderungsverfahren von Betrieben und Anlagen
erforderlichen Lärmimmissionsprognosen können ohne
Geräuschkontingentierung auf der Grundlage der TA Lärm erstellt
werden (z. B. unter Beachtung des -6 dB(A)-Kriteriums nach Ziff.
3.2.1 der TA Lärm).

Den Bedenken und Anregungen wird nicht gefolgt.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,2
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,2

2,3

Wohnbebauung:

In den Plangebieten GE 1 bis GE 7 befinden sich ausschließlich in 
Gewerbegebieten zulässige Nutzungen. Bei dem benannten 
Gebäude Friedrich-Uhde-Straße 7 (Plangebiet GE 6) handelt es 
sich nicht um ein Wohngebäude. Genehmigt wurden hier lediglich 
Betriebswohnungen.

Im Plangebiet GE 9 befinden sich Gewerbebetriebe sowie eine in 
einem Gewerbegebiet zulässige Wohnnutzung des 
Betriebsinhabers. Im Plangebiet GE 8 befinden sich zwei ältere 
Gebäude. Das Haus Nr. 16 stammt aus dem Jahr 1925 und wird 
als Wohnhaus genutzt. Bei dem Gebäuden Nr. 18 handelt es sich 
ursprüglich um eine Werkstatt, die 1952 zu Wohnzwecken 
umgenutzt und 1980 aufgestockt wurden. Diese beiden Gebäude 
stellen aufgrund ihrer historischen Wohnnutzung eine absolute 
Ausnahme in dem gewerblich geprägten Gebiet dar, so dass hier 
die Ausweisung eines Gewerbegebietes in Verbindung mit einer 
Fremdkörperfestsetzung nach § 1 Abs.10 BauNVO gerecht-fertigt 
ist. 

Im Plangebiet MI 3 befinden sich Wohngebäude und gewerbliche 
Nutzungen, wie beispielsweise ein zahn-medizinisches Labor.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,3

Über einen genehmigten Lagerplatz im Plangebiet 6 bestehen 
keine Erkenntnisse. Vermutlich sind hier gewerblich genutzte 
Außenflächen gemeint.

Der Annahme, dass es sich bei den Gewerbegebieten GE 1 bis 
GE 9 in ihrer Gesamtheit um ein Mischgebiet handelt, muss 
widersprochen werden. Mit Ausnahme der Königsteiner Straße 16 
und 18 mit kleinen Wohngebäuden sind keine in einem 
Gewerbegebiet unzulässigen Nutzungen vorhanden. Im Hinblick 
auf das geringe Gewicht der Wohnnutzung, bezogen sowohl auf 
die Grundstücksfläche (1,5%) wie auf die Geschossfläche, 
ergeben sich keine Anhaltspunkte für die Ausweisung eines 
Mischgebietes, in welchem die Wohn- und Gewerbenutzung 
annähernd paritätisch verteilt sein müssen.

Den Bedenken und Anregungen wird nicht gefolgt. 

Die Festsetzung zur zulässigen Art der baulichen Nutzung des 
Plangebietes ist um einen Hinweis auf § 1 Abs. 10 BauNVO zu 
ergänzen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,3
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,4

Baugrenzen:
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind Tiefgaragen 
allgemein, auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
Die Überprüfung ergab, dass sich nicht nur eine Tiefgarage, 
sondern auch Kellerräume außerhalb der überbaubaren Flächen 
befinden.

Grundsätzlich genießen die vorhandenen Baulichkeiten 
Bestandsschutz. Durch die Festsetzungen werden die Eigentümer 
im Fall von Neubauten in ihren Ausnutzungs-möglichkeiten 
(insbes. GFZ) ggenüber dem Bestand nicht beschränkt, sodass 
hier keine Nachteile bzw. kein Planungsschaden entsteht.

Im Norden sollen die vorhandenen Bäume als Begleitung des 
Bahnweges erhalten bleiben, sodass ein Mindestabstand der 
Baugrenze zur Straße von 5 m sinnvoll ist.

Entlang der Königsteiner Straße können die Baufenster 
entsprechend dem Baufenster im Plangebiet GE 4 angepasst und 
an den Eckpunkten auf 3 m reduziert werden.

Der Anregung ist teilweise Rechnung zu tragen. Das 
Baufenster zur Königsteiner Straße ist entsprechend 
anzupassen, sodass an den Eckpunkten ein Mindestabstand 
von 3 m festgelegt wird.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,5

Abstände:

Die Abstände der Baugrenzen entsprechen in der Regel der 
Bestandsbebauung und betragen überwiegend 5 m oder 
3 m. In Bereichen mit kleineren Grundstücken, die ggf. eine 
Neuordnung sinnvoll erscheinen lassen, überspannt das 
Baufenster mehrere Grundstücke. Aus städtebaulicher Sicht 
bestehen keine Gründe gegen eine Vereinheitlichung der 
Grenzabstände.

Der Anregung ist Rechnung zu tragen. Die Abstände der 
Baugrenzen zu den benachbarten Plangebieten GE 4, GE5, GE 

6 und GE 7 sind einheitlich auf 3 m festzusetzen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2,6

Gebäudehöhen:

Das Baufenster ist aufgrund des Geländegefälles (Richtung 
Norden) in zwei Bereiche mit unterschiedlich zulässigen Höhen 
aufgeteilt. Die Abgrenzung der unterschiedlichen Höhenbereiche 
orientiert sich an den benachbarten Grundstücksabgrenzungen, 
sodass dem Ziel einer gleichmäßigen Höhenstaffelung Rechnung 
getragen ist.  

Im Norden des Grundstücks ist eine Gebäudehöhe bis zu 155 m ü. 
NN (136 +19 m), im Süden eine bis zu 158 m ü. NN (139+19 m) 
zulässig. Nach den Genehmigungsunterlagen betragen die 
vorhanden Gebäudehöhen im Norden 149,5 m bzw. 153 m und im 
Süden 156,5 m ü. NN, sodass sich das vorhandene Gebäude in 
die Vorgabe grundsätzlich einfügt. 

Etwaige geringfügige Abweichungen haben keine Auswirkungen 
auf die mögliche Ausnutzung des Geländes.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen

3 Bürger 3 Email vom 08.11.2020

Als Anwohner Brahmsstrasse ..., 65812 Bad Soden werden folgende Einwendungen 
vorgebracht:

Eingegangen am 09.11.2020

3,1 Haltestelle:
Inwieweit in Nähe des Plangebietes ein Haltepunkt der geplanten 
Regionaltangente errichtet wird, ist derzeit nicht abschließend 
geklärt. Gemäß der zwischenzeitlich erstellten Machbarkeitsstudie 
ist eine Haltestelle in Bad Soden am Taunus möglich. Der genaue 
Standort wird derzeit detaillierter untersucht, wird jedoch aufgrund 
des Platzbedarfes am besten im Teilgebiet II zu realisieren sein.

Der Anregung wird teilweise gefolgt.

3,2 Beidseitiger Radfahrstreifen (2,50m) entlang der Königsteiner
Straße:

Im Bebauungsplan ist die Verkehrsfläche der Königsteiner 
Straße als solche festgesetzt. Bei der Darstellung der 
Fahrradschutzstreifen in der festgelegten Verkehrsfläche handelt 
es sich jedoch nicht um eine rechtsverbindliche Festsetzung, 
sondern nur um einen nachrichtlichen Hinweis bzw. eine 
Illustration. Dargestellt ist eine mögliche Variante, allerdings wird 
gemäß Mobilitätskonzept der Stadt Bad Soden am Taunus 
zunächst ein strategisches Radwegenetz erarbeitet. Die 
Ergebnisse finden dann auch für diesen Bereich ihre Umsetzung.

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stand: Februar 2024

Stellungnahmen ohne Anregungen oder Hinweisen

1 IHK Frankfurt am Main Email vom 24.11.2020

Eingegangen am 24.11.2020

2 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main Email vom 18.11.2020

Eingegangen am 18.11.2020

3 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH Email vom 26.11.2020

Eingegangen am 26.11.2020

4 Stadt Königstein im Taunus Schreiben vom 28.10.2020

Eingegangen am 02.11.2020

Bebauungsplan Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße " Teilbereich I und III

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4 (1) BauGB / Abwägung

Stadt Bad Soden am Taunus
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

1 Syna GmbH  Schreiben vom 27.11.2020

Eingegangen am 30.11.2020

1,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

1,2 Transformatorenstation:

Bezüglich des konkret geplanten Projektes der Feuerwehr kann in
absehbarer Zeit der Bedarf geklärt werden. Sofern eine zusätzliche
Trafostation erforderlich wird, kann diese in Abstimmung mit der
Stadt Bad Soden am Taunus auf dem Gelände oder ggf. innerhalb
des Gebäudes errichtet werden.

Bezüglich des möglichen weiteren Bedarfs können derzeit keine
Angaben gemacht werden. Bei größeren Neubauten kann davon
ausgegangen werden, dass Standorte auf dem jeweiligen Gelände
zur Verfügung gestellt werden können.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1,3 Kosten Versorgungsanlagen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

1,4 Auskunft Bestandsleitungen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1,5 Platzbedarf nach DIN 1998:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1,6 Baumpflanzungen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

1,7 Einsicht Bestandspläne:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

1,8 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

2 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst  Schreiben vom 23.11.2020

Eingegangen am 23.11.2020

2,1 Kampfmittelbelastung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

3 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenARCHÄOLOGIE  Schreiben vom 18.11.2020

Eingegangen am 18.11.2020

3,1 Allgemein:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

3,2 Textlicher Hinweis:

Der Anregung wird gefolgt.
In den textlichen Festsetzungen ist nachfolgender Hinweis zu 
übernehmen:

"Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler entdeckt 
werden. Diese sind gemäß § 21 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, 
hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Main-Taunus-Kreises zu melden. Funde und Fundstellen sind bis 
zu einer Entscheidung in unverändertem Zustand zu erhalten und 
zu schützen."

3,3 Denkmalfachbehörde:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

4 Deutscher Wetterdienst  Schreiben vom 16.11.2020

Eingegangen am 16.11.2020

4,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

5 Deutsche Bahn AG  Schreiben vom 30.11.2020

Eingegangen am 30.11.2020

5,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

5,2 Bedingungen/Auflagen und Hinweise:

Der Anregung wird entsprochen.
In den textlichen Festsetzungen werden nachfolgende Hinweise 
übernommen.

Deutsche Bundesbahn
Baumaßnahmen entlang der Bahnlinie bedürfen enger 
Abstimmung mit der DB Netz AG. Dies betrifft insbesondere 
einzuhaltende Abstandsflächen, das Betreten der Bahn-anlagen, 
Bauarbeiten und Pflanzmaßnahmen im Bereich der Bahnlinie, den 
Einsatz von Baukränen und Bauwerkzeugen, die Beschädigung 
und Verunreinigung der Bahnanlagen, den Umgang mit 
Oberleitungen, Kabeln und Leitungen, die Planung von 
Lichtzeichen, die Ableitung von Dach,- Oberflächen und sonstigen 
Abwässern sowie Immissions- und Haftungsfragen. Näheres siehe 
hierzu Begründung des Bebauungsplanes.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

5,2
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

5,2

5,3 Allgemein:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stadt Bad Soden a. Ts.: BP Nr. 50 "Misch- und Gewerbegebiet Königsteiner Straße" Teilbereich II - Abwägung der Beteiligung gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB

Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

6  Schreiben vom 27.10.2020

Eingegangen am 27.10.2020

6,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
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7  Schreiben vom 26.11.2020

Eingegangen am …..........

7,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

7,2 Beteiligung Unitymedia:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Vodafone Hessen GmbH & Co.KG
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8  Schreiben vom 23.11.2020 sowie am 14.01.2021

Eingegangen am 23.11.2020

8,1

Raumordnung/Regionalplanung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

8,2 Naturschutz (Planung und Verfahren):

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

8,3 Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden:

Grundwasser

Die Schutzzone und die Schutzgebietsverordnung sind im 
Bebauungsplan vermerkt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Regierungspräsidium Darmstadt
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

8,4 Betrifft ausschließlich Abwägung BP Nr. 50 Teilbereich II:

Bodenschutz

In dem Bebauungsplan ist unter Hinweise und Empfehlungen 
folgender Hinweis aufzunehmen:

Altflächen
Gemäß Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umweltschutz, vom 14.01.21 ist in der 
Altflächendatei des Landes Hessen folgende Altfläche erfasst:

Nr. 3
436.001.020-001.145 Königsteiner Straße 28-32 Kohle-kraftwerk 
Taunus-Elektrizitätswerk) von 06/1893 bis 06/1912, Zentrallager 
der Süwag von 06/1950 bis 06/2010, Sanierung (Dekontamination) 
abgeschlossen

Bei Fläche Nr. 3 handelt es sich um das im Rahmen eines 
bodenschutzrechtlichen Verfahrens sanierte ehemalige Süwag-
Gelände. Nach Abschluss des Verfahrens sind z.T. Fundamente 
im Untergrund verblieben. Außerhalb der Sanierungsbereiche ist 
ggf. mit belastetem Aushub / Bau-schutt zu rechnen. Bei 
Bodeneingriffen ist die Prüfung der Entsorgungsrelevanz 
erforderlich. Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische 
Verunreinigungen festgestellt werden, ist das Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, 
Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 
16-18, 65189 Wiesbaden, zu beteiligen.
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8,4 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich I und III:

Bodenschutz

In dem Bebauungsplan ist unter Hinweise und Empfehlungen 
folgender Hinweis aufzunehmen:

Altflächen
Gemäß Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umweltschutz, vom 14.01.21 sind in der 
Altflächendatei des Landes Hessen folgende Altflächen erfasst: 
Nr.1 
436.001.020-001.138 Königsteiner Straße 44 Handel mit 
Kraftfahrzeugen aller Art, KFZ-Zubehör, Reparaturwerkstätte und 
Selbstfahrervermietung, bis 12/2005
Nr.2
436.001.020-001.170 Königsteiner Straße 36 Heizungs- und 
Sanitärhandwerk von 12/2008 bis 10/2013
Nr. 4 
436.001.020-001.097 Königsteiner Straße 26A Herstellung von 
Zahnersatz von 03/1984 bis 12/2001
Nr. 5
436.001.020-001.127 Königsteiner Straße 26 Elektro-
installationen, Anlagen- und Antennenbau bis 12/2004 
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8,4 Nr.6 
436.001.020-001.075 Königsteiner Straße 20, 20a, 20b 
Schuhfabrik von 08/1958-12/2014 (Ummeldung in 2014, Betrieb ist 
noch aktiv), Herstellung u. Vertrieb v. Wintergärten, Glasanbauten, 
Überdachungen, Pergolen in Holz u. Metall von 11/1982 bis 
12/2000, Planung und Errichtung von Chemie- und 
Industrieanlagen und Planungs-modellbau von 06/1984 bis?, 
Gebäudereinigung nach Art eines Meisterbetriebs aller Art von 
02/1997 bis 05/2004.
Nr.7 
436.001.020-001.187 Königsteiner Straße 22 Verkauf von 
Motorsportteilen, Beratung, Betreuung Rennveranstaltungen, 
Oltimerservice, Handel mit KFZ von 12/2015 bis 01/2018
Nr.8 
436.001.020-001.136 Bahnweg 2 Handel von u. mit 
Unfallgeschädigten und gebrauchten Fahrzeugen, Bergen und 
Abschleppen von Fahrzeugen von ? bis 01/2004, KFZ-
Zulassungsservice und Abgasuntersuchung sowie KFZ 
Instandsetzung und Kraftrad Instandsetzung von 04/2007 bis 
02/2013
Nr.9 
436.001.020-001.078 Friedrich-Uhde-Straße 7 Allgemeiner 
Bautenschutz; Entrostungs- und Anstricharbeiten, Herstellung von 
dafür verwendeten Materialien von ? bis 11/2001
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8,4 Nr. 10 436.001.020-001.171 Königsteiner Straße 6A Groß- und 
Einzelhandel mit Haushaltsgeräten und elektronischen 
Erzeugnissen 01/2004 bis 12/2017
Nr. 11 
436.001.020-001.147 Friedrich-Uhde-Straße 2 Herstellung, 
Vertrieb von Mahlzeiten, Bewirt. Betriebsrestaurants, Caterer, 
Großhandel Lebensmittel von 11/1991 bis 06/2012

Belastungen oder Verunreinigungen des Bodens sind bei den 
Flächen Nr. 1,2,4,5 und 6-11 bisher nicht bekannt. Auf Fläche Nr. 
6 ist bei Bodeneingriffen aufgrund der Art und Dauer der 
gewerblichen Nutzung die Entsorgungsrelevanz des Aushubs zu 
prüfen. Ggf. ist mit verteuertem Bodenaushub zu rechnen. 

Bei Bodeneingriffen ist die Prüfung der Entsorgungsrelevanz 
erforderlich. Wenn bei Eingriffen in den Boden organoleptische 
Verunreinigungen festgestellt werden, ist das Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung IV Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, 
Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 
16-18, 65189 Wiesbaden, zu beteiligen.
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8,5 Vorsorgender Bodenschutz
Das Thema vorbeugender Bodenschutz ist Gegenstand des 
zwischenzeitlich erarbeiteten Umweltberichts.

Den Ausführungen wurde gefolgt.

8,6 Überschwemmungsgebiet
Zwischenzeitlich wurde ein neues Überschwemmungsgebiet
gemäß Staatsanzeiger 4/21 vom 04.10.2021 festgesetzt. Das
Überschwemmungsgebiet ist in Form einer nachrichtlichen
Übernahme im Bebauungsplan dargestellt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

8,7 Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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8,8 Abfallwirtschaft

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

8,9 Immissionsschutz

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

8,10 Bergaufsicht

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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8,11 Kampfmittelräumdienst

Seitens der Stadt Bad Soden am Taunus sind keine weiteren 
Hinweise auf Kampfmittel bekannt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

8,12 Allgemein:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

9  Email vom 27.11.2020

Eingegangen am …..........

9,1 Allgemein Versorgungsleitungen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

9,2 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II

Bäume/Erdgashochdruckleitung:
Soweit erkennbar betrifft die Aussage zwei im Bebauungsplan
dargestellte Bäume im Bereich der geplanten
Kreisverkehrsanlage. Die Standorte der Bäume können angepasst
werden.

Die dargestellten Standorte der Bäume sind abzuändern.

Folgende textliche Festsetzungen sind aufzunehmen:

Die zeichnerisch festgesetzten Baumanpflanzungen sind mit

Laubbäumen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Die dar-

gestellten Standorte sind nicht rechtsverbindlich und im Zuge

der Ausführungsplanung der Straße festzulegen. Auf der

Ostseite der Königsteiner Straße sind ausschließlich Ahornblättrige
Platane - Platanus hispanica, Hochstamm, Alleebaum, viermal
verpflanzt, StU 20 - 25 cm zu pflanzen. Bei den übrigen Bäume
sind „Zukunftsbäume“ gemäß der Pflanzliste 1 zu verwenden.
Dabei ist mind. die Qualität dreimal verpflanzt,
Mindeststammumfang (StU) 18 - 20 cm zu verwenden.

NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
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9,3 Schutzstreifen:
Es ist sinnvoll die verschiedene Auflagen im Bebauungsplan zu 
benennen.

Unter Hinweise und Empfehlungen ist folgendes 
aufzunehmen:

Erdgasleitungen
Zu den Erdgasleitungen sind Schutzabstände einzuhalten. Für 
jeden Bauzustand ist eine Mindestabdeckung von 60 cm zu 
gewährleisten. Voraussetzungen für die Planung von Grün-flächen 
bildet die aktuelle Version des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 
"Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 
Versorgungsleitungen". Für alle Baumaßnahmen ist die NRM-
Strom-Norm "Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen, 
Armaturen, Mess-, Signal und Steuerkabel der Mainova" 
einzuhalten. Sämtliche Arbeiten im Bereich der Leitungen und 
deren Schutzstreifen sind im Vorfeld mit der NRM abzusprechen.

9,4 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II
Kreisel:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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9,5 DVGW-Arbeitsblatt GW 125:
s. Pkt. 9.3 Schutzstreifen

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen.

9,6 Dingliche Sicherung der Mainova-Trassen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

9,7 NRM-Norm:

s. Pkt. 9.3 Schutzstreifen

Der Hinweis wir zur Kenntnis genommen.
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10 Schreiben vom 24.11.2020

Eingegangen am 01.12.2020

10,1

Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II

Umwelt- und Immissionsschutz:

Das Gutachten ist im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2

BauGB der Behörde zur Verfügung gestellt worden.

10,2
Betrifft ausschließlich BP Nr.50 Teilbereich I und III:

Naturschutz:

Festsetzungen für den Park von Thyssen Krupp:

Die betroffene Fläche ist bereits als Fläche für die Erhaltung und
Anpflanzung von Bäumen festgesetzt. Somit ist der Grünbestand
gesichert und eine Festsetzung als private Grünfläche nicht
erforderlich.

Die Anregung wird nicht gefolgt.

Der Kreisausschuss, Amt für Bauen und Umwelt, Bauaufsicht
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10,3
Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich I und III:

Biotoptyppunkte Gewässer:
Hierbei handelt es sich um einen redaktionellen Fehler. 

Die Tabelle wurde korrigiert.

10,4

Festsetzung Anpflanzung von Bäumen:

Ziel der Stadt Bad Soden am Taunus ist es, das Erscheinungsbild 
der vorhanden Platanenallee auf der Ostseite der Königsteiner 
Straße zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Bezüglich anderer 
Straßenbäume können an das künftige Klima angepasste 
Baumarten verwendet werden.

Im Bebauungsplan wurde folgendes festgesetzt:

Die zeichnerisch festgesetzten Baumanpflanzungen sind mit 
Laubbäumen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Die 
dargestellten Standorte sind nicht rechtsverbindlich und im Zuge 
der Ausführungsplanung der Straße festzulegen. Auf der Ostseite 
der Königsteiner Straße sind ausschließlich Ahornblättrige Platane 
-Platanus hispanica, Hochstamm, Alleebaum, viermal 
verpflanzt, StU 20 - 25 cm zu pflanzen. Bei den übrigen 
Bäumen sind „Zukunftsbäume“ gemäß der Pflanzliste 1 zu 
verwenden. Dabei ist mind. die Qualität dreimal verpflanzt, 
Mindeststammumfang (StU) 18 - 20 cm zu verwenden. Die 
Mindestgröße der Baumscheiben beträgt 10 qm bzw. 12 cbm. 
Die Baumscheibe ist dauerhaft offen zu halten.
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10,5 Vogel-Niststeine und Fledermaus-Einbauquartiere:
Eine Festsetzung von Vogelniststeinen und Fledermaus-
einbauquartieren ist aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht 
erforderlich. Dennoch sind entsprechende Maßnahmen, z.B. an 
öffentlichen Gebäuden wie der geplanten Feuerwehr sinnvoll.

Im Bebauungsplan wurde unter Hinweise und Empfehlungen 
folgende Textformulierung aufgenommen:

Bei der Errichtung von neuen Gebäuden wird empfohlen Niststeine 
für Vögel und Einbauquartiere für Fledermäuse vorzusehen. 
Umsetzungsbeispiele können der Anlage des dem Bebauungsplan 
beigefügten Artenschutzgutachtens entnommen werden.
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10,6 Außenbeleuchtung:
Eine diesbezügliche Festsetzung trägt zum Schutz von Insekten 
bei.

Im Bebauungsplan wurde folgende Festsetzung 
aufgenommen:

Zur Vermeidung der Verdrängung oder Beeinträchtigung von 
Tieren durch unangepasste Lichtquellen sind im Außenbereich 
insektenfreundliche Leuchten z.B. Natriumdampfhochdruck-

lampen oder warmweiße LED-Lampen mit staubdichten 
Scheinwerfern und einem Abstrahlwinkel von < 70° zur Vertikalen 
zu verwenden.

10,7 Schottergärten:

Eine diesbezügliche Festsetzung trägt zum Schutz der 
Bodenvitalität und zu einer Verbesserung des Kleinklimas und des 
Arten- und Biotopschutzes bei.

Im Bebauungsplan wurde folgende Festsetzung 
aufgenommen:

Begrünung privater Freiflächen
Vorgärten und sonstige Gartenfreiflächen sind dauerhaft zu 
begrünen und zu unterhalten. Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt-
und Schottergärten sind unzulässig. Terrassen und erforderliche 
Wege können, begrenzt auf das erforderliche Mindestmaß, aus 
Stein-/ Kies-/ Splitt oder Schotter hergestellt werden.

10,8 Betrifft ausschließlich BP Nr.50 Teilbereich II:

Deckblatt:

Das Deckblatt wurde ausgetauscht.
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10,9 Betrifft ausschließlich BP Nr.50 Teilbereich II:

Anzahl Bäume Neupflanzung:
Es sind 12 Bäume zur Anpflanzung festgesetzt.

In der Begründung des Bebauungsplanes ist die Anzahl der

Bäume zu korrigieren.
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11 Schreiben vom 09.11.2020

Eingegangen am 12.11.2020

11,1
Anpassung an den RegFNP

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Regionalverband FrankfurtRheinMain
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12 Schreiben vom 23.11.2020

Eingegangen am 23.11.2020

12,1

Ländliche Bodenordnung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

12,2 Städtische Bodenordnung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

12,3 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

Liegenschaftskataster:

Die Flurstücksbezeichnung ist fehlerhaft.

In der Begründung des Bebauungsplanes ist die Bezeichnung

des Grundstücks zu korrigieren.

12,4 Betrifft ausschließlich BP  Nr. 50 Teilbereich I und III:

Liegenschaftskataster:
Die Flurstückskarte ist veraltet.

Die Flurstückskarte ist zu aktualisieren.

Amt für Bodenmanagement Limburg a.d. Lahn
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13 Schreiben vom 12.11.2020

Eingegangen am 16.11.2020

13,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Telekom Deutschland GmbH
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13,2 Telekommunikationsleitungen:

In den Bebauungsplänen wurde unter Hinweise und 
Empfehlungen folgender Text aufgenommen:

Telekommunikationsleitungen:
Die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der 
Telekom werden von der Baumaßnahme berührt und müssen bei 
Bedarf gesichert, verändert oder verlegt werden.

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden 
und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 
ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die 
Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum 
Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die 
Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Für die Abstimmung, der in der Erschließung nötigen neuen 
Versorgungstrassen wird gebeten die entsprechenden 
Informationen (Lageplan, geplanter Baubeginn, Fertigstellung, 
Einzugstermin, Ansprechpartner) über den zentralen Posteingang 
(t‐nl‐sw‐pti34‐fs@telekom.de) der Telekom Deutschland GmbH 
zuzusenden.
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13,3 Anlage 1
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13,4 Anlage 2
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13,5 Anlage 3
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

14 Schreiben vom 29.10.2020

Eingegangen am 02.11.2020

14,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

14,2 1. Allgemeine Hinweise:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Hochtaunuskreis - Der Kreisausschuss, Fachbereich Ländlicher Raum
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

14,3 Betrifft ausschließlich BP  Nr. 50 Teilbereich I und III:

2.1. Anlass, Erfordernis und Zweck der Planaufstellung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

14,4 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich I und III:

2.2. Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP):

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain führt aus, dass der
Bebauungsplan als an die Entwicklungsziele angepasst
angesehen werden und eine Anpassung der Darstellung im
Rahmen der Neuaufstellung des RPS /RegFNPs zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen kann.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

14,5 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich I und III:

2.3. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

14,6 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

3.1. Anlass, Erfordernis und Zweck der Planaufstellung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

14,7 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

2.2. Regionaler Flächennutzungsplan (RegFNP):

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain führt aus, dass durch 
die Planung die Grundzüge des RegFNP nicht berührt werden und 
somit eine spätere Berichtigung des RegFNP möglich ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

14,8 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

3.3. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

14,9

4. Fazit:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

15 Schreiben vom 03.11.2020

Eingegangen am 04.11.2020

15,1 Allgemein:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

15,2 Kosten:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

15,3 Umwandlung von Flächen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

15,4 Kosten Bebauungsplan:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

15,5 Finanzielle Verpflichtungen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

16 Schreiben vom 09.11.2020

Eingegangen am 11.11.2020

16,1

Allgemein:
Vom Eigentum des Bundes betroffene Flächen im Plangebiet sind 
ebenfalls nicht bekannt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

17 Schreiben vom 20.11.2020

Eingegangen am 25.11.2020

17,1

1. Bauwerke / Sammler:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17,2 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereiche I und III:

2. Schmutzfrachtberechnung (SMUSI):

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17,3 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereiche I und III:

3. Mischsystem im Teilbereich

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

AbwasserVerband Main-Taunus
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

17,4 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

4. Trennsystem

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17,5

5. Entlastungsanlagen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17,6 Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

6. Aktualisierung Schmutzfrachtberechnung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

17,7

7. Belange Schutzgüter Wasser und Boden:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17,8

8. Zisternen:
Im Bebauungsplan ist eine Festsetzung zum Umgang mit 
Niederschlagswasser getroffen, nach der Retensionszisteren zu 
errichten und Niederschlagswasser für die Gartenbewässerung 
und /oder die Brauch-wassernutzung zu verwenden ist. Das 
überschüssiges Niederschlagswasser ist in den öffentlichen Kanal 
einzuleiten.

Der Anregung wurde Rechnung getragen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

17,9

9. Zuständigkeit Gewässerunterhaltung z.B. Retensionsflächen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17,10

10. Hochwasserschutzkonzept und Hochwasserrisikomana-
gementplan:

Wie in der Begründung dargelegt, wird derzeit ein
Genehmigungsverfahren über ein neu abzugrenzendes
Überschwemmungsgebiet durchgeführt.

Die erwähnten Hochwasserrisikokarten beziehen sich auf den
Zustand vor der Errichtung des Hochwasserrückhaltebeckens.
Welchen Einfluss die Maßnahme auf die künftige Abgrenzung des
Hochwasserrisikogebiets hat,  ist derzeit noch nicht geklärt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

17,11

11. Berücksichtigung Retentionsmulde für die Aktualisierung des
Hochwasserschutzkonzept und Hochwasserrisiko-
managementplan:

s. Pkt. 10

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

17,12

12. Nachrichtliche Übernahme Überschwemmungsgebiet:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

18 Schreiben vom 23.11.2020

Eingegangen am 26.11.2020

18,1 Allgemein:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

18,2 Verkehrsbelastung:
2011 wurde der Verkehrsknoten der L 3266 und der L3014
ertüchtigt bzw. ausgebaut. In den für diese Zwecke durchgeführten
Verkehrsuntersuchungen wurde das Bebauungsplangebiet, das
seinerzeit schon bebaut war, bereits berücksichtigt. Zur
Überprüfung der heutigen Verkehrsbelastung hat die Stadt Bad
Soden eine Verkehrsuntersuchung beauftragt. Die Ergebnisse
sollen im weiteren Planverlauf in der Begründung des
Bebauungsplanes dokumentiert werden.

Der Anregung wird Rechnung getragen.

18,3 Verweis auf die Stellungnahmen vom 31.05.2012, 30.01.2013 und 
21.08.2013:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

siehe hierzu Punkt 18,4 bis 18,10 

Gemeinde Sulzbach
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

18,4

Schreiben vom 31.05.2012, Eingang am 01.06.2012:

Verkehrsbelastung
s. Stellungnahme Pkt. 18,2

18,5

Schreiben vom 31.05.2012, Eingang am 01.06.2012:

Zisternenanbindung Überlauf / Zisternenvolumen :
s. Stellungnahme Pkt. 17,8
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

18,6 Stellungnahmen Gemeinde Sulzbach

Schreiben vom 31.05.2012, Eingang am 01.06.2012:

Verbesserung ÖPNV-Anbindung:
Eine Verbesserung der Fuß- und Radwegeverbindung entlang der
Bahntrasse ist in die heutige Planung bereits mit aufgenommen.
Weiterhin wurden Vorkehrungen im Teilgebiet II getroffen, die eine
Wegeverbindung zu einem zusätzlichen Haltepunkt ermöglichen.

Der Anregung wurde bereits gefolgt.

18,7 Stellungnahmen Gemeinde Sulzbach

Schreiben vom 30.01.2013, Eingang am 31.01.2013:

Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

Verweis auf Stellungnahme vom 31.05.2012:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

18,8 Stellungnahmen Gemeinde Sulzbach

Schreiben vom 30.01.2013, Eingang am 31.01.2013:

Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

Offenlegung Sulzbach und Retentionsraum:
Die Herstellung des Überschwemmungsbeckens ist 
zwischenzeitlich erfolgt.

Die Anregung wurde berücksichtigt.

18,9 Stellungnahmen Gemeinde Sulzbach

Schreiben vom 21.08.2013, Eingang am 23.08.2013:

Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

Verweis auf die Stellungnahmen vom 31.05.2012 und 30.01.2013:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen mit Anregungen und/oder Hinweisen Beschlussvorschläge

18,10 Stellungnahmen Gemeinde Sulzbach

Schreiben vom 21.08.2013, Eingang am 23.08.2013:

Betrifft ausschließlich BP Nr. 50 Teilbereich II:

Zisternenanbindung Überlauf / Zisternenvolumen :
s. Stellungnahme Pkt. 17,8
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